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Art.1: Name und Sitz des Vereins 
 
Der Verein trägt den Namen: VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER DER 
GLEISBERGSCHULE GONSENHEIM E.V. 
 
Er hat seinen Sitz in Mainz und ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 
 
 
Art. 2: Zweck des Vereins 
 
Aufgabe des Vereins ist die Unterstützung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der 
Gleisbergschule. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes “Steuerbegünstige Zwecke ’’ der Abgabeordnung. Im Sinne dieses 
Strebens kann er insbesondere nach Vorstandsbeschluss: 
 

1. Mittel bereitstellen für solche Zwecke, die nicht aus dem Etat der Schule 
finanziert werden können ( z.B. Besichtigungen, Theater- und Konzertbesuche, 
Klassenfahrten, nachschulische Betreuung, gezielte Hausaufgabenhilfe), 

2. Unterstützung gewähren bei kulturellen Veranstaltungen der Schule, Schulfesten 
u. ä., 

3. die Kontakte zwischen Schülern, ehemaligen Schülern, Lehrern, Eltern sowie 
Freunden und Förderern der Schule vertiefen helfen.  

 
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind oder durch eine unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstig werden. 
 
 
 
Art. 3: Mitgliedschaft 
 
Der Verein hat nur ordentliche Mitglieder. Mitglied kann auf schriftlichen Antrag jede 
natürliche oder juristische Person werden, die die gemeinnützigen Satzungszwecke 
unterstützen will. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft 
endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist durch schriftliche 
Ankündigung zum Ende des Kalenderjahres mit einer Frist von drei Monaten zulässig. 
Es werden keine Beitragsanteile zurückerstattet. 
 
Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied kann gegen 
den Beschluss des Vorstandes die Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung 
anrufen. 



 
 
 
 
Art. 4: Mitttelbeschaffung 
 
Die erforderlichen Mittel werden durch Beiträge und Spenden aufgebracht. 
 
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt, 
darüber hinaus bestimmen die Mitglieder ihre Beiträge selbst. Der Beitrag soll in den 
ersten drei Monaten des Geschäftsjahres gezahlt werden. Spenden zur Unterstützung 
der Aufgaben des Vereins sind jederzeit möglich. Steuerabzugsfähigkeit ist in beiden 
Fällen gegeben. 
 
 
 
Art. 5: Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
 
 
Art. 6: Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind:  
 

1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 

 
 
 
Art. 7: Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus: 
 

- Vorsitzenden1, 
- - Stellvertretenden 
- Schatzmeister 
- Schriftführer 
- und mindestens zwei Beisitzern. 

 
Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende sowie der Schatzmeister. Jeweils zwei der Vorstandsmitglieder sind 
berechtigt, den Verein zu vertreten. 
 
Die Schulleitung ist dabei mit einer Stimme als obligatorischer Beisitzer vertreten. 

 
1 Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form benutzt, es sind aber 
ausdrücklich beiderlei Geschlecht gemeint. 



Sollten sich zu wenige Kandidaten zur Wahl des Vorstands zur Verfügung stellen, kann 
das Amt des Schriftführers auch vom Vorsitzenden oder dem Stellvertretendem 
wahrgenommen werden.  
 
Der Vorstand wird alle zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Er bleibt so 
lange im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Ersatzwahlen erfolgen nach 
demokratischen Grundsätzen. Gewählt wird prinzipiell in geheimer, schriftlicher 
Abstimmung. Auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten erfolgt bei 
einstimmigen Beschluss der Wahlberechtigten eine offene Wahl. 
 
Jeweils zwei der Vorstandsmitglieder, worunter sich der 1. Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter befinden müssen, sind berechtigt den Verein zu vertreten. 
 
Dem Vorstand obliegt die Beschlussfassung über die Verwendung von Geldmitteln aus 
dem Vereinsvermögen. Zur Gültigkeit dieser Beschlüsse des Vorstands ist die 
Mitwirkung von mindestens drei Vorstandsmitgliedern erforderlich. Er entscheidet mit 
einfachen Stimmmehrheiten. Über die Vorstandssitzung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und einem weiteren 
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. 
 
 
 
Art. 8: Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal in jedem Geschäftsjahr statt. Die 
ordentliche Mitgliederversammlung findet abhängig von der Terminierung der Sommer- 
und Herbstferien in den Monaten Oktober oder November statt. Die Tagesordnung muss 
folgende Punkte erhalten: 
 

1. Bericht über die Tätigkeit des Vereins im vergangenen Jahr. 
2. Rechnungslegung. Diese muss vorher von zwei Rechnungsprüfern, die nicht dem 

Vorstand angehören, kontrolliert werden. 
3. Bericht des Rechnungsprüfer. 
4. Entlastung des Vorstandes. 
5. Wahl des Vorstandes (alle zwei Jahre) bzw. Ersatzwahl einzelner 

Vorstandsmitglieder. 
6. Wahl der zwei Rechnungsprüfer für die nächste Wahl. 

 
Außerdem kann der Vorstand außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. 
Er muss es, wenn dies mindestens 10% der Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe 
der Gründe verlangen. Die Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen 
Mitgliederversammlung erfolgt durch schriftliche Benachrichtigung der Mitglieder. 
 
Hierbei ist die Tagesordnung anzugeben. Zwischen dem Tag der Einberufung und der 
Versammlung soll eine Frist von mindestens vierzehn Tagen liegen. 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, seinem Stellvertreter oder bei 
deren Verhinderung vom Schatzmeister geleitet. 
Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienen beschlussfähig.  



Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 
Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Ausnahmen hiervon siehe Art. 9 und Art. 
10. Andere Beschlussfassung erfolgt durch Handzeichen und Auszählung, sofern kein 
Mitglied geheime Stimmabgabe fordert. Ausnahme hiervon siehe Art. 7. 
Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der einfachen Mehrheit nicht gezählt. 
 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der 
insbesondere das Ergebnis der Wahlen und die gefassten Beschlüsse anzugeben sind. 
Die Niederschrift ist vom Schriftführer oder einem von der Versammlung bestimmten 
Mitglied zu fertigen und von diesem und von dem Versammlungsleiter zu 
unterzeichnen. 
 
 
 
Art. 9: Änderung der Satzung 
 
Für den Beschluss, die Satzung zu ändern, ist eine drei-Viertel-Mehrheit der Stimmen 
der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss 
kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
gefasst werden. Die Einladung muss auch den Wortlaut der geplanten Änderung 
enthalten. 
Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
 
 
 
Art. 10: Auflösung des Vereins 
 
Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer mit diesem Tagesordnungspunkt 
einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung Beschluss gefasst werden. 
Der Auflösungsbeschluss muss mit den Stimmen von Dreivierteln der anwesenden 
Mitglieder gefasst werden.  
Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine 
Verschmelzung mit einem gleichartigen verein angestrebt, so dass die mittelbare und 
ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszweckes durch den neuen 
Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen 
Rechtsträger über. 
 
Bei andersartiger Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes 
fällt das vorhandene Vermögen an die Grundschule am Gleisberg Mainz-Gonsenheim, 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 
Im Falle einer Schließung der Grundschule am Gleisberg Mainz-Gonsenheim und der 
damit verbundenen Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung über 
die Verwendung des Vermögens des Vereins. Der Beschluss der Mitgliederversammlung 
muss vor Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden und darf erst 
nach dessen Zustimmung ausgeführt werden. 
 
 
 



§ 11 Datenschutz 

 

(1.) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzes 
(BDGS) personenbezogene Daten der Mitglieder im Verein verarbeitet. Hierbei handelt 
es sich um folgende personenbezogenen Daten: Name, Adresse, Mail-Adresse, 
gegebenenfalls Bankdaten. Die personenbezogenen Daten werden zwei Jahre nach nach 
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, 
hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO und 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO. 
 
(3) Den Organen des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen 
oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 
 
 
 
Mainz-Gonsenheim, 17.09.2018 
 
VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER  
DER GLEISBERGSCHULE GONSENHEIM E.V. 
 
 


